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Kohärenz der UN-Entwicklungsaktivitäten 
Die Weichen für den Wandel sind gestellt

Timo Mahn

Die rund 30 mit Entwicklungszusammenarbeit be-
fassten Organisationen der Vereinten Nationen 
sind dazu aufgerufen, kohärenter zu arbeiten als in 
der Vergangenheit. Diesbezügliche Empfehlungen 
einer hochrangigen Expertengruppe aus dem Jahr 
2006 wurden jedoch bisher nur teilweise umge-
setzt. Die Grundsatzresolution zu den Entwick-
lungsaktivitäten (QCPR) vom Dezember 2012 stellt 
nun die Weichen für mehr Kohärenz.

Rund 23 Milliarden US-Dollar fließen jährlich an 
die Vereinten Nationen für operative Tätigkeiten im 
Bereich Entwicklungszusammenarbeit (in der Folge 
Entwicklungsaktivitäten). Von den drei Haupttätig-
keitsfeldern der Weltorganisation entfallen damit 
rund zwei Drittel des Budgets auf die Entwicklungs-
aktivitäten.1 Vor dem Hintergrund der im Dezem-
ber 2012 verabschiedeten Grundsatzresolution zu den 
Entwicklungsaktivitäten der Vereinten Nationen greift 
dieser Beitrag die Frage nach der systemweiten Ko-
härenz in diesem bedeutenden Handlungsfeld auf.

Grundzüge des UN-Entwicklungssystems

Die rund drei Dutzend Organisationen der Verein-
ten Nationen,2 die Entwicklungsaktivitäten durch-
führen, werden häufig als ›UN-Entwicklungssystem‹ 
bezeichnet. Allerdings ist der Begriff etwas irrefüh-
rend, da er eine (bisher) nicht existierende Einheit sug-
geriert. Als Spiegelbild globaler Herausforderungen 
verfügt das UN-Entwicklungssystem über ein breit 
gefächertes Spektrum an Fachwissen und Unterstüt-
zungsinstrumenten, das in den Entwicklungsländern 
hohe Akzeptanz genießt. Es umfasst neben humani-
tären Organisationen mit kurzen Zeithorizonten ins-
besondere die auf längerfristiges Engagement aus-
gerichteten Fonds und Programme. Die einzelnen 
Fonds und Programme sind im juristischen Sinne Ne-
benorgane der Generalversammlung. Sie weisen zum 
Teil große Unterschiede bezüglich ihrer Finanzaus-
stattung und programmatischen Ausrichtung auf. 
Im Gegensatz dazu können die Sonderorganisationen 
aufgrund ihrer eigenen Gründungsverträge, Haus-
halte und Organe de jure und de facto überwiegend 
autonom von den UN handeln. Ihr vornehmlich be-
ratendes, Normen und Standards setzendes Man-
dat ergänzt die eher operativen Entwicklungsakti-
vitäten der Fonds und Programme auf sinnvolle Weise. 
In der Tat wird das Zusammenspiel von Normset-
zung und operativem Geschäft häufig als ein kom-
parativer Vorteil des Entwicklungssystems der Ver-

einten Nationen gegenüber anderen Formen der Ent- 
wicklungsarbeit angesehen. 

In der Praxis birgt das komplexe und heteroge-
ne Organisationsgefüge allerdings eine Reihe von 
Problemen: 
1.	 Aus mangelhafter Abgrenzung ergeben sich Dop-

pelungen und Überschneidungen; 
2.	 Die Koordinierung ist aufwendig; und 
3.	 Die Zusammenarbeit wird durch inkompatible 

Geschäftspraktiken und Wettbewerb erschwert. 
Viele Missstände lassen sich historisch erklären. So 
wurden die meisten Organisationen seit Mitte des 
20. Jahrhunderts als Antwort auf neu auftretende 
Entwicklungsprobleme und in kurzen Abständen 
nacheinander von den UN-Mitgliedstaaten geschaf-
fen – weitgehend ohne strategische und systemische 
Erwägungen.

Einige Zahlen helfen, das Ausmaß der Heraus-
forderung zu verdeutlichen. So unterhalten die Ver-
einten Nationen über 1000 Länderbüros; darunter 
36 Regionalbüros.3 Im Durchschnitt sind nicht we-
niger als 15 verschiedene Organisationen der Verein-
ten Nationen pro Land in der Entwicklungsarbeit tä-
tig, die oft über eigene Büros, Unterstützungsstruk- 
turen und Personal verfügen.4  

Bericht zur systemweiten Kohärenz  
von 2006: Wo stehen wir heute?

Das Bemühen, in dieses fragmentierte UN-Entwick-
lungssystem mehr Kohärenz zu bringen, findet seit 
Mitte der neunziger Jahre seinen Ausdruck in einem 
Prozess kontinuierlicher Reformen. Insbesondere Ge-
neralsekretär Kofi Annan hat sich während seiner 
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Amtszeit (1997–2006) durch die Modernisierung von 
Organisation und Management des Sekretariats her-
vorgetan5 (siehe Grafik). Ein wichtiger Grund für 
den Erfolg der Reformen unter Generalsekretär An-
nan bestand darin, dass Zeitpunkt und Gelegenheit 
jeweils zu Beginn einer Amtszeit günstig waren.  

Kernanliegen der Bemühungen seit 1997 war das 
einheitliche Auftreten der UN auf Landesebene. Al-
lerdings zeigte sich schnell, dass eine Reform der 
Strukturen am UN-Amtssitz ebenso unabdingbar 
sein würde. Diese Erkenntnis führte im Jahr 2006 
zur Einsetzung der Hochrangigen Gruppe für sys-
temweite Kohärenz und deren Bericht ›Delivering 
as One‹.6  

In einer ersten Einschätzung der Reformvorschläge 
resümierte François Rohner, dass dem Bericht »weg-
weisende Bedeutung« zukomme.7 Thalif Deen ver-
wies allerdings darauf, dass die Sichtweise auf den Be-
richt bei den in der Gruppe der 77 (G-77) organisierten 
130 Entwicklungsländern deutlich kritischer war.8  

Die Umstände im Jahr 2006 waren im Gegensatz 
zu früheren Reformen weniger günstig. Durch den 
Wechsel von Kofi Annan zu Ban Ki-moon an der Spit-
ze des Sekretariats ging zwischen Veröffentlichung 
und Befassung mit den Ergebnissen durch die Gene-
ralversammlung sowie der Positionierung des neuen 
Generalsekretärs wertvolle Zeit sowie das Momen-
tum für Reformen verloren. Zähe Verhandlungen, 
die vom Gegensatz zwischen Nord und Süd geprägt 
waren, führten in den Jahren 2008 und 2009 zu 
kaum nennenswerten Ergebnissen.9 Lediglich der An-
satz ›Delivering as One‹ wurde in acht Pilotländern 
fünf Jahre lang erprobt. 

Gründung von ›UN Women‹ 

Dreieinhalb Jahre nach Vorlage des Berichts der 
Hochrangigen Gruppe kam es bei den Verhandlun-
gen über systemweite Kohärenz mit der Einigung 
auf Resolution 64/289 zu einem Durchbruch.10 Der 
wichtigste Beschluss war die Gründung der Einheit 
der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Er-

mächtigung der Frauen, kurz ›UN Women‹. In vielen 
Belangen verkörpert die neue Organisation, worin die 
Zukunft des Entwicklungssystems der Vereinten Na-
tionen liegen könnte:

n	 Struktur: ›UN Women‹ ist ein Zusammenschluss 
aus vier bestehenden Institutionen und wird da-
her gerne als Vorbild für Zusammenlegungen in 
anderen Arbeitsfeldern herangezogen. 

n	 Mandat: Die Organisation ist mit einem zweige-
teilten Mandat ausgestattet, das normative und 
operative Aufgaben verbindet. 

n	 Governance: Der Aufsichtsrat von ›UN Women‹ 
gibt den Entwicklungs- und Schwellenländern als 
künftigen ›Stützen‹ der Vereinten Nationen ein 
größeres Stimmgewicht als in den Fonds und Pro-
grammen allgemein üblich. 

n	 Ansatz: Die Organisation koordiniert und unter-
stützt für ihren Mandatsbereich die systemweiten 
Entwicklungsaktivitäten der Vereinten Nationen. 

Neben der Schaffung von ›UN Women‹ wurden im 
Rahmen der Resolution die Fortschritte bei der Um-
setzung von ›Delivering as One‹ hervorgehoben und 
mit Blick auf eine mögliche Ausweitung nach erfolg-
reichem Abschluss der Pilotphase eine umfangreiche 
Evaluierung beschlossen. Beide Maßnahmen stellen 
wichtige Etappen auf dem Weg zur systemweiten 
Kohärenz dar. 

Stand der Umsetzung

Insgesamt ist festzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Empfehlungen des Berichts nur in Teilen abgear-
beitet haben. So wurden bisher von den elf wichtigs-
ten Empfehlungen eine voll, fünf teilweise und fünf 
überhaupt nicht umgesetzt (siehe Tabelle S. 108). 
Schließlich wurde die Notwendigkeit eines stärker 
geeinten UN-Entwicklungssystems als klares Leit-
bild benannt, und damit nachfolgenden Reformpro-
zessen die Richtung vorgegeben. Dieser Geist spricht 
nicht zuletzt auch aus der Grundsatzresolution zu 
den Entwicklungsaktivitäten vom Dezember 2012. 

Grafik: Meilensteine auf dem Weg zur systemweiten Kohärenz

Quelle: Darstellung des Autors.
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Grundsatzresolution (QCPR)

Die Grundsatzresolutionen zu den Entwicklungsak-
tivitäten der Vereinten Nationen (Quadrennial Com-
prehensive Policy Review – QCPR) führen den im 
Jahr 2010 abgeschlossenen Prozess zur systemwei-
ten Kohärenz inhaltlich fort. Die Grundsatzresolu-
tionen werden regelmäßig alle vier Jahre (bisher alle 
drei Jahre)11 von der Generalversammlung ausgehan-
delt. Rein rechnerisch behandelte die jüngste Grund-
satzresolution vom Dezember 201212 über die Dauer 
ihrer Gültigkeit hinweg die Verwendung von rund 
80 Milliarden US-Dollar. Als direktes Ergebnis von 
Verhandlungen der Mitgliedstaaten genießen die Be-
schlüsse eine hohe Legitimität. 

Die Grundsatzresolutionen sind das einzige Ins-
trument der Mitgliedstaaten, Empfehlungen und An-
weisungen direkt an das gesamte UN-Entwicklungs-
system zu richten. Die Umsetzung der Beschlüsse ist 
dabei für die der Generalversammlung unterstellten 
Fonds und Programme verpflichtend; den Sonder-
organisationen kann aufgrund ihres autonomen Sta-
tus eine Umsetzung lediglich empfohlen werden. Für 
die Umsetzung der Arbeitsaufträge ist es daher ent-
scheidend, dass die Forderungen in den mittelfristi-
gen Strategieplänen der Fonds und Programme ver-
ankert werden. Um dies technisch zu ermöglichen, 
wurde im Jahr 2007 die Verabschiedung der Reso-
lutionen extra von einem dreijährigen auf einen vier-
jährigen Rhythmus umgestellt und damit den Lauf-
zeiten der Strategiepläne angepasst.

Wichtige Beschlüsse der QCPR 2012

Die Ergebnisse der Grundsatzresolution vom Dezem-
ber 2012 (QCPR 2012) wurde vom UN-Sekretariat 
als »Meilenstein«13 für die Reform der Entwicklungs-
aktivitäten der Vereinten Nationen bezeichnet. Die 
Resolution enthält insgesamt 187 Arbeitsaufträge 
an verschiedene Akteure beziehungsweise Akteurs-
gruppen im Entwicklungssystem. Im Folgenden soll 
auf die fünf wesentlichen Themenbereiche näher ein-
gegangen werden. Insgesamt geht von dieser Grund-
satzresolution das Signal aus, dass die Kohärenzbe-
mühungen auf Landesebene wichtige Erfolge zeitigen 
und deshalb fortgesetzt sowie durch Reformschritte 
auf Ebene der Amtssitze der Entwicklungsorgani-
sationen flankiert werden sollen. 

1. Finanzierung der Entwicklungsaktivitäten

Die Finanzierung der Entwicklungsaktivitäten der 
Vereinten Nationen gleicht seit Jahren einer Groß-
baustelle. Für die Vereinten Nationen erweist es sich 
zunehmend als problematisch, dass die Geber ihnen 
lediglich freiwillige und zweckgebundene Beiträge 
für die Entwicklungsaktivitäten zur Verfügung stel-
len. Dies bedeutet, dass die Geber ihre Beiträge mehr-
heitlich an spezifische Vorgaben für die Verwendung 

knüpfen, anstatt ein organisationsübergreifendes oder 
systemweites Mandat mittels Kernbeiträgen zu fi-
nanzieren. Der Anteil zweckgebundener Mittel liegt 
mittlerweile bei über 70 Prozent, der Anteil an Kern-
beiträgen beträgt dementsprechend 30 Prozent; vor 
20 Jahren war dieses Verhältnis noch umgekehrt.14 
Viele kleinteilige Projekte zersplittern die Entwick-
lungsaktivitäten. 

Es wurde eine Reihe von Maßnahmen beschlos-
sen, von denen zu hoffen ist, dass sie im Fall ihrer 
Umsetzung die Abwärtsspirale bei den Kernbeiträ-
gen aufhalten. Hierzu zählt zum einen der Auftrag 
an die Fonds und Programme, bis 2014 konkrete 
Vorschläge zu machen, wie eine ›kritische Masse‹ an 
Kernfinanzierung erhalten werden kann (Abs. 39). 
Zum anderen werden für die Zukunft kostendecken-
de Verwaltungsanteile für zweckgebunden finanzierte 
Projekte gefordert (Abs. 53). Hintergrund ist, dass 
die Verwaltung von Projekten im Auftrag einzelner 
Geber häufig durch Kernbeiträge der Allgemeinheit 
gedeckt und damit indirekt subventioniert wird. 
Schließlich wurde beschlossen, dass zukünftig sämt-
liche Projekte in sogenannten integrierten Finanz-
plänen erfasst werden sollen (Abs. 41 und 42). Da-
mit soll einerseits die Transparenz erhöht, andererseits 
verlorene Steuerungsmacht der Verwaltungsräte zu-
rückgewonnen werden.

Die frühere Leiterin des UN-Koordinierungsbüros 
für Entwicklungsaktivitäten gab zu bedenken, dass 
die Disfunktionalitäten des UN-Entwicklungssys-
tems überwiegend auf die Finanzierungsmechanis-

   5  Erneuerung der Vereinten Nationen: Ein Reformprogramm. Bericht 

des Generalsekretärs, UN-Dok. A/51/950 v. 14.7.1997; Stärkung der 

Vereinten Nationen: Eine Agenda für weitere Veränderungen. Be-

richt des Generalsekretärs, UN-Dok. A/57/387 v. 9.9.2002.

   6  Deutsch: Einheit in der Aktion. Bericht der Hochrangigen Gruppe 

des Generalsekretärs für Kohärenz des Systems der Vereinten Natio-

nen auf dem Gebiet der Entwicklung, der humanitären Hilfe und der 

Umwelt, UN-Dok. A/61/583 v. 20.11.2006.

   7  Francois Rohner, Systemweite Kohärenz – aus der Sicht des Nor-

dens. Die Reformvorschläge zu den UN-Entwicklungsaktivitäten sind 

wegweisend, Vereinte Nationen (VN), 2/2007, S. 45–51. 

   8  Thalif Deen, Systemweite Kohärenz – aus der Sicht des Südens. 

Die G-77 lehnt eine Verbindung von Entwicklungshilfe und Menschen-

rechte ab, VN, 2/2007, S. 52–55.

   9  UN-Dok. A/RES/62/277 v. 7.10.2008; UN-Dok. A/RES/63/311 v. 

2.10.2009. 

10  UN-Dok. A/RES/64/289 v. 21.7.2010.

11  ›Triennial Comprehensive Policy Review – TCPR‹.

12  UN Doc. A/RES/67/226 v. 21.12.2012. 

13  Note on 2012 QCPR Outcome, DCPB/OESC/DESA, New York 2013.

14  Timo Mahn, Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit der 

Vereinten Nationen: Steigende Beiträge, aber weniger Multilateralis-

mus, Analyse und Stellungnahmen 08/2012, Deutsches Institut für 

Entwicklungspolitik, Bonn 2012, S. 2. 
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men zurückzuführen seien.15 Insgesamt wird mit 
den genannten Maßnahmen in der QCPR 2012 zwar 
der große Wurf – nämlich die notwendige Umstel-
lung des Entwicklungssystems auf eine verbindliche-
re Grundfinanzierung – nicht erreicht. Wohl aber 
wurden wichtige Weichen hin zu einem systemkom-
patiblen Finanzierungssystem gestellt.  

2. Stärkung der Residierenden Koordinatoren

Wichtige Reformschritte betreffen auch die Residie-
renden Koordinatoren, die als ranghöchste Bediens-
tete der Vereinten Nationen in enger Abstimmung 
mit den Partnerländern für die systemweite Kohä-
renz auf Landesebene verantwortlich sind. Die Ar-
beit der Residierenden Koordinatoren wurde bisher 
dadurch erschwert, dass sich viele Büroleiter vor Ort 
in erster Linie dem Auftrag ihrer jeweiligen Auf-
sichtsräte und nicht den Koordinatoren verpflichtet 
fühlen. Vor diesem Hintergrund wurde in der QCPR 
2012 beschlossen, die Residierenden Koordinatoren 
in ihrer Autorität zu stärken. So wurde ihnen erst-
malig das Recht eingeräumt, Änderungen an den 
Projekten der Organisationen vorschlagen zu kön-
nen, um sie in Einklang mit dem Entwicklungshil-
fe-Programmrahmen der Vereinten Nationen (UN-
DAF) zu bringen (Abs. 126). Außerdem wurde das 
Instrumentarium der Residierenden Koordinatoren 
deutlich ausgeweitet. Insbesondere soll der General-

sekretär Optionen für die Verabschiedung der UN-
DAFs als »Gesamtpaket« in den ›Delivering as One‹-
Ländern entwickeln (Abs. 143). Bisher müssen die 
Aufsichtsräte jeder Organisation, die zu einem UN-
DAF beitragen, ihre spezifischen Programme se-
parat verabschieden, was umständlich ist.

Darüber hinaus war bisher problematisch, dass 
der oder die Landesdirektor/in des UN-Entwicklungs
programms (UNDP), der finanzkräftigsten aller Or-
ganisationen, das Koordinierungsmandat in Perso-
nalunion ausübt. Dies führte in der Vergangenheit 
regelmäßig zu bösem Blut bei den anderen Organisa-
tionen. Ob das Problem durch die auf Empfehlung 
der Hochrangigen Gruppe eingeführte funktionale 
Abgrenzung der Koordinierungsrolle dauerhaft ver-
bessert wurde, bleibt bis zu deren vollständiger Um-
setzung abzuwarten. Die QCPR 2012 fordert rasche 
Erfolge (Abs. 130). Dazu gehört auch, dass sich zu-
künftig das gesamte Entwicklungssystem an der Fi-
nanzierung der Residierenden Koordinatoren betei-
ligen soll (Abs. 128).

3. Die Harmonisierung der Geschäftspraktiken

Unter dem Motto ›Harmonisierung der Geschäfts-
praktiken‹ sind eine Reihe operativer Aspekte der 
Entwicklungsaktivitäten zusammengefasst. Hierzu 
zählen etwa das Liegenschaftsmanagement, die un-
terstützenden Dienstleistungen und Strukturen wie 

Bericht der Hochrangigen Gruppe für Systemweite Kohärenz

Empfehlungena Stand der Umsetzungb

1. Schaffung einer einheitlichen Präsenz der Vereinten Nationen auf Landesebene (›Delive-
ring as One‹) mit einem Leiter, einem Programm, einem Haushalt und soweit möglich 
einem Büro in geeigneten Ländern bis 2012

Teilweise umgesetzt

2. Einrichtung eines Aufsichtsgremiums für nachhaltige Entwicklung durch Fusion beste-
hender Aufsichtsgremien (UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP) für die Verabschiedung einheitli-
cher Landesprogramme

Nicht umgesetzt

3. Ernennung eines Entwicklungskoordinators mit Verantwortung für die Entwicklungsak-
tivitäten und damit verbundene Rechenschaftslegung

Nicht umgesetzt

4. Einsetzung einer unabhängigen Arbeitsgruppe für die Beseitigung verbliebener Über-
schneidungen und die Zusammenlegung von Institutionen

Nicht umgesetzt

5. Schaffung eines mehrjährigen Finanzierungsmechanismus für die Millenniums-Entwick-
lungsziele über die einheitlichen Landesprogramme

Teilweise umgesetzt

6. Mehrjährige Kernfinanzierung für reformorientierte Organisationen der Vereinten Nationen Teilweise umgesetzt

7. Schaffung eines gemeinsamen Evaluierungssystems der Vereinten Nationen zur Förde-
rung der Transparenz und Rechenschaftslegung bis 2008

Nicht umgesetzt

8. Stärkung der Rolle der UN und der Koordinierung der verschiedenen Akteure bei humani-
tären Katastrophen und Notfällen (diverse Vorschläge)

Teilweise umgesetzt

9. Aufwertung und Stärkung des UN-Umweltprogramms (UNEP) und der internationalen 
Lenkungsstrukturen im Umweltbereich (diverse Vorschläge)

Teilweise umgesetzt 

10. Schaffung einer einzigen Institution der Vereinten Nationen für Fragen der Gleichstellung 
der Geschlechter und der Ermächtigung der Frauen

Voll umgesetzt 

11. Aufforderung an den UN-Generalsekretär, den Weltbank-Präsidenten und den IWF-Exekutiv-
direktor, ihre bestehenden Kooperationsvereinbarungen zu überprüfen und die Arbeits-
teilung zwischen ihren Organisationen den veränderten Umständen anzupassen.

Nicht umgesetzt

a Quelle: UN-Dok. A/61/583 v. 20.11.2006. 
b Eigene Bewertung, vgl. auch: Stephen Browne/Thomas G. Weiss (Eds.): Future of the United Nations Development System. Making 
Change Happen. Enhancing the UN’s Contribution to Development, New York 2013, S. 14.
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Beschaffung, Sicherheit, Logistik, Informationstech-
nologie sowie Verwaltung von Personal und Finan-
zen. Obwohl vermeintlich technischer Natur, ist die 
Harmonisierung der Geschäftspraktiken der ver-
schiedenen Organisationen in Wirklichkeit ein we-
sentlicher Hebel zur Überwindung der Zersplitte-
rung des UN-Entwicklungssystems mit hohem Ein- 
sparungspotenzial. In der QCPR 2012 wurden weit-
gehende Beschlüsse in diesem Bereich gefasst, insbe-
sondere was den Abbau von Doppelungen und Re-
dundanzen der Verwaltungsstrukturen angeht. Ein- 
sparungen sollen erreicht werden durch: die Nutzung 
der Servicestellen einer Organisation durch das ge-
samte Entwicklungssystem, die Gründung gemein-
samer Serviceeinrichtungen und das ›Outsourcing‹ 
unterstützender Dienstleistungen (Abs. 152–156). 
Darüber hinaus soll bis Ende 2013 auch eine Stra-
tegie zur Einrichtung gemeinsamer Landesbüros vor-
gelegt werden, wo diese von den Partnerländern ge-
wünscht sind (Abs. 161). 

Möglicherweise sehr weitreichend ist schließlich 
die Aufforderung an die Fonds und Programme, für 
ein einheitliches beziehungsweise kompatibles Ver-
waltungssystem (Enterprise Resource Planning – 
ERP) zu sorgen (Abs. 160). Die Umsetzung einer sol-
chen Maßnahme würde einer ›stillen Revolution‹ 
gleichkommen, da die unterschiedlichen Verwal-
tungssysteme hohe Barrieren für die systemweite 
Kohärenz darstellen. Die Einführung eines einheit-
lichen Verwaltungssystems ist allerdings politisch 
und technisch schwierig, daher ist der angestrebte 
Termin 2016 sehr optimistisch. In der Vergangen-
heit hat sich nicht zuletzt die mangelnde Entschei-
dungsbefugnis der interorganisatorischen Manage-
mentstrukturen häufig als Schwachstelle solcher 
Vorhaben herausgestellt.16 Für den Bereich des Ge-
neralsekretariats läuft bereits seit einigen Jahren ein 
entsprechendes Vorhaben unter dem Projekttitel 
›Umoja‹ (Suaheli für Einheit).

4. ›Delivering as One‹ als neues Geschäftsmodell 

Die Einführung von ›Delivering as One‹ als einem 
neuartigen Geschäftsmodell für die Zusammenar-
beit der Organisationen der Vereinten Nationen auf 
Landesebene war eine der Hauptempfehlungen der 
Hochrangigen Gruppe. Das Modell wurde von 2007 
bis 2012 in acht Ländern in einer Pilotphase erprobt 
und mit der QCPR 2012 nun erstmalig in den Status 
eines offiziellen Geschäftsmodells erhoben (Abs. 132–
143). Es beruht auf vier Säulen: gemeinsames Pro-
gramm, gemeinsamer Haushalt, gemeinsame Leitung 
und gemeinsames Büro. Hauptziel von ›Delivering as 
One‹ ist ein kohärentes Auftreten nach außen; zudem 
sollen Effektivität und Effizienz gesteigert werden. 
Aufgrund des Beschlusses der QCPR 2012 könnten 
die Partnerländer nun erstmals eine Zusammenar-
beit gemäß neuer Prinzipien von den Vereinten Na-
tionen einfordern (Abs. 141). Die dafür notwendigen 

Standardprozeduren wurden im März 2013 festge-
legt.17 Die Partnerländer erwarten von ›Delivering as 
One‹ eine dauerhafte Reduzierung ihres Abstim
mungsbedarfs mit den Vereinten Nationen. Ein um-
fassender Evaluierungsbericht der Pilotphase konnte 
hierfür auch gewichtige Indizien liefern; für Einspa-
rungen auf Seiten des Entwicklungssystems steht ein 
Nachweis allerdings aus. 

5. Systemweite Evaluierungen

Die UN-Mitgliedstaaten diskutieren seit Jahren über 
die Schaffung einer unabhängigen Instanz für sys-
temweite Evaluierungen. Weitgehend einig ist man 
sich, dass eine zentrale Evaluierungsinstanz einen 
wichtigen Mechanismus für die Förderung des Sys-
temzusammenhalts darstellen würde. Im Gegensatz 
zu den bisherigen Evaluierungsarbeiten der Organi-
sationen geht es bei systemweiten Evaluierungen um 
institutionenübergreifende Fragestellungen. Ein sol-
cher Perspektivwechsel ist unter Kohärenzgesichts-
punkten bedeutsam. Denn was aus Sicht einer ein-
zelnen Organisation sinnvoll oder effizient erscheint, 
muss es bei systemweiter Betrachtung nicht sein. 

Die Einrichtung einer systemweiten Evaluierungs-
instanz scheiterte bisher stets an der konkreten Aus-
gestaltung sowie insbesondere an der Frage der in-
stitutionellen Anbindung. Einige wenige Institutionen 
führen bereits heute Evaluierungen durch, wobei le-
diglich die Gemeinsame Inspektionsgruppe (JIU) 
über ein systemweites Mandat verfügt, diesem aber 
mangels Kapazitäten nicht gerecht wird. Zwar konn-
ten die offenen Fragen auch in der QCPR 2012 nicht 
abschließend geklärt werden, doch sieht die Resolu-
tion zumindest einen konkreten Zeitplan bis Mitte 
2013 vor (Abs. 181). Auf dessen Grundlage soll ein 
praktikabler Vorschlag entwickelt werden. 

Bilanz und Ausblick

Mit der QCPR 2012 haben die UN-Mitgliedstaaten 
ihren Reformwillen deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Für zukünftige Bemühungen um systemweite Kohä-
renz werden die folgenden Aspekte von grundlegen-
der Bedeutung sein. Insbesondere die Autonomie der 
Sonderorganisationen stellt sich immer deutlicher als 
eine wesentliche Strukturschwäche heraus, die Ko-
ordinierung, geschweige denn Steuerung kaum zu-
lässt. Die enge Verbindung von normativer und ope-

15  Jonas von Freiesleben, If Dunkin’ Donuts Can Do It, Why Can’t the 

UN?, 22.5.2008, www.centerforunreform.org/node/340

16  Joachim Müller, United Nations System Coordination: The Chal-

lenge of Working Together, Journal of International Organization Stu-

dies, 1. Jg., 1/2010, S. 29–56, hier S. 54.

17  UN Development Group: Standard Operating Procedures for Coun-

tries Wishing to Adopt the ›Delivering as One‹ Approach, New York 2013.
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rativer Arbeit stellt allerdings einen komparativen 
Vorteil der Vereinten Nationen dar, der beibehalten 
werden muss. Ein wichtiger Schritt wäre daher, wenn 
die Mitgliedstaaten in sämtlichen Aufsichtsgremien 
der Sonderorganisationen die Geltung der QCPR 
2012 anerkennen und damit dem Beispiel der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) so-
wie der UNESCO folgen würden. 

Neben den strukturellen Bedingungen haben sich 
die Finanzierungsfragen als entscheidender Faktor 
für die systemweite Kohärenz herausgestellt. Die Pra-
xis der Geber, einen immer größeren Anteil ihrer Bei-
träge zweckgebunden zu vergeben, führt systemwei-
te Steuerungsprozesse regelmäßig ad absurdum. Ein 
ehemaliger UNDP-Insider hat dies folgendermaßen 
auf den Punkt gebracht: »Die Mitgliedstaaten bekom-
men das System, das sie finanzieren.18« Daher wird 
entscheidend sein, den Wandel hin zu einem Finanzie-
rungsmechanismus einzuleiten, der einer systemwei-
ten Logik entspricht. Die gemeinsamen Haushalte im 
Rahmen von ›Delivering as One‹ weisen in diese Rich-
tung und sollten deshalb weiterentwickelt werden. 

Um den systemimmanenten Herausforderungen 
gerecht zu werden, befindet sich das UN-Entwick-
lungssystem derzeit im Umbruch hin zu einer kohä-
renteren Struktur. Gleichzeitig muss den Mitglied-
staaten bewusst sein, dass ein Strukturwandel von 
traditionell für sich stehenden Organisationseinhei-
ten hin zu einer systemweiten Funktionslogik große 
Umwälzungen mit sich bringt, aus denen sich teilwei-
se auch neuer Reformbedarf ergibt. Insbesondere in 
der Frage der Stimmengewichtung in den Aufsichts-
gremien steigt der Reformdruck. In diesem Bereich 
waren bisher kaum Fortschritte zu verzeichnen. Die 
EU und die G-77 als Meinungsführer des Nordens 
beziehungsweise des Südens stehen deshalb in der 
Pflicht, ihre jeweiligen Vorbehalte zu prüfen und ei-
nen Kompromiss zu schließen, der den neuen Kräf-
teverhältnissen Rechnung trägt. 

Der Lackmus-Test für die nachhaltige Wirkung 
der QCPR 2012 wird deren Umsetzung bis zum Jahr 
2016 sein. Die Erfahrung mit früheren Reformini-
tiativen zeigt, dass die Erfolgsaussichten deutlich hö-
her sind, wenn die Mitgliedstaaten und der Gene-
ralsekretär an einem Strang ziehen. In seiner zweiten 
(und letzten) Amtszeit bestünde für Ban Ki-moon nun 
die Gelegenheit, sich mit der Umsetzung der system-
weiten Kohärenz ein Vermächtnis zu schaffen. Mit 
der QCPR 2012 wurden dafür die ersten Weichen ge-
stellt. Ob sich der Zug mit Mitgliedstaaten und Gene-
ralsekretär an Bord in Bewegung setzt und auch ans 
Ziel kommt, bleibt abzuwarten.

18  Bruce Jenks, Emerging Issues in Development Operations. A Re-

port Prepared for the UN Department of Economic and Social Affairs, 

New York 2012.

Drei Fragen an Helen Clark

Wo setzen Sie die Prioritäten für Ihre zweite 
Amtszeit? 

      Mein Ziel ist, die Position des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen (UNDP) 
in mehrfacher Hinsicht zu festigen: als globa-
ler Meinungsführer für den Bereich Entwick-
lung und als allseits anerkannter Wunschpart-
ner aufgrund seines positiven Einflusses auf 
Entwicklung – dies alles mit ausreichenden 
und verlässlichen Ressourcen. In meiner zwei-
ten Amtszeit liegt der Schwerpunkt darauf, zu 

mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit beizutragen. Zu diesem Zweck 
unterstützen wir zum einen die Staaten bei der Umsetzung der Millen-
niums-Entwicklungsziele bis Ende 2015 und eine Beschleunigung auf 
dem Weg dahin, und zum anderen die Ausarbeitung einer neuen glo-
balen Entwicklungsagenda sowie nachhaltiger Entwicklungsziele. 

Was wird sich im UNDP als Folge der Rio+20-Konferenz ändern?

Die Rio+20-Konferenz im Juni 2012 hat deutlich gemacht, dass integ-
rierte Ansätze für die Entwicklungszusammenarbeit notwendig sind. 
Auch immer mehr Länder verlangen nach solchen integrierten Ansät-
zen. Daher wird das UNDP seine Kapazitäten ausbauen, um zusammen 
mit anderen Entwicklungspartnern auf diese Forderungen eingehen zu 
können. Wirtschaftswachstum, nachhaltige Entwicklung und Armuts-
minderung können und müssen ganzheitlich angegangen werden. 
›Capable Governance‹, also eine fähige Regierungsführung, ist der Schlüs-
sel, um diese drei Ziele erfolgreich zusammenzuführen. Ich hoffe, dass 
das UNDP ein starkes Mandat erhalten wird, um diesen Nexus in seinen 
neuen Strategieplan aufzunehmen, der im September 2013 im UNDP-
Exekutivrat zur Genehmigung ansteht.

Wer oder was ist schuld an der Fragmentierung des UN-Entwicklungs-
systems? Wie könnte diese Fragmentierung überwunden werden?

Wir arbeiten intensiv daran, die Kohärenz im System zu erhöhen. Zu-
letzt hat die UN-Generalversammlung im Dezember 2012 die alle vier 
Jahre anstehende Grundsatzresolution zu den operativen Entwicklungs-
aktivitäten des UN-Systems (Quadrennial Comprehensive Policy Review – 
QCPR) verabschiedet. Diese Resolution fordert eine stärkere organisa-
tionsübergreifende Koordinierung sowie die Harmonisierung der 
Verfahren und Geschäftspraktiken. Das UN-Entwicklungssystem arbei-
tet derzeit an Standardprozeduren, die in den gemeinsamen Entwick-
lungsrahmen in den 32 Ländern, welche dies bei den UN-Landesteams 
angefragt haben, angewandt werden sollen. Das wird die Kohärenz 
von Programmen und Verwaltung sicherstellen und dazu beitragen, 
die Transaktionskosten zu verringern, die durch unterschiedliche orga-
nisatorische Ansätze und Arbeitsweisen entstehen. 

Wie die UN-Entwicklungsarbeit finanziert und umgesetzt wird, spielt 
auch eine wichtige Rolle. Geberländer und Programmländer können 
dazu beitragen, dass das UN-Entwicklungssystem besser zusammen-
arbeitet, indem sie gemeinsame Programme und gemeinsame Fonds 
unterstützen sowie ihre Erwartungen klar zum Ausdruck bringen. Denn 
es gibt keinen besseren Kohärenz-Mechanismus als eine nationale Re-
gierung, die die Koordinierung und die Wirksamkeit von Entwicklungs-
zusammenarbeit einfordert.

Helen Clark leitet seit April 2009 als Administratorin das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (UNDP).  Sie ist zugleich Vorsitzende der 32 Organisationen 
umfassenden Gruppe der Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen (UNDG). Das 
1966 eingerichtete UNDP ist in mehr als 170 Ländern vertreten.


